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DAS SOHWEDlsGH-SÄGHSISGHBBUNDNISS
voni 1. September 1631

nnd der im Abschlnss des Prngcr Friedes gegen schwedcn

begangene Vertragsbrnch Johann Georgs
lM scHLEIER DES

,,schwedischcn stören-Frieds«
UND IM LICHTE DER WAHRIIElT

von

sit-. G. W. Entil schmidt.

Kaum in einer anderen Epoche der Geschichte früherer Jahrhun-

derte findet das Quellenstndinm so viel stell zur Kritik als in der des

ZUjährigenKrieges. Kämpittsndoch en der Seite jener Tod nnd Ver-

derben bringenden Heere der Feldschlacht die Armeen der Publicisten

in fast nicht geringerer Stärke von beiden seiten mit den Walten der

ölientlichen Meinung den Kampf gegenseitiger moralischer Verniehtnng;
wurde doch sofort jedes Ereigniss von den verschiedenen standpnnkten
ans angegrilfenund vertheidigt, Benrtheilnngen, wie sie die Themen

jener Fluth von gleichzeitigen Brochiiren nnd Flugschriften bilden, be-

handelt auf der Basis derselben Parteidjlierenzen , welche bis aul den

heutigen Tag die Geschichtschreibungüber jene Zeit in zwei feindlicbe

Lager trennen.

Wie noch gegenwärtigdas verhängnissvolle,den letzten Abschnitt

des Krieges einleitende Ereigniss, der Abschluss des Prager Friedens, der

Gegenstand ebenso entschiedener Vernrthcilung von der einen seite wie

sorgsam bemühter Vertheidigungvon der andern ist, so bat derselbe
p.



schon während der Verhandlungenund unmittelbar naeh Beendigung der-

selben die Geister der literarischen Fiihrer in hervorragender Weise auf

einander platzen lassen. Indem der Verfasser es unternimmt das schwe-

disoh-säehsische Bündniss vom Jahre «1634 und den Abseliluss des Prager
Friedens kritisch zu beleuchten, thut er es am Faden einer jener mit

ganz besonderer Prätension in die publieistisohe Arena entsandten Ver-

theidigungssehriften des von Kur-Sachsen mit dem Kaiser abgeschlos-
senen Vertrages, am Faden des « Sehwedisehen Stören-Frieds ». Wenn er

auf diese Weise die Methode der Quellenkritik zum Ausgangspunkte wählt,
gsso verfolgt er dabei den Zweck, neben dem Resultate-, welches über die

beiden obenangefiihrten historischen Momente gewonnen werden soll, zu-

gleieh ein Urtheil iiber eine mehrfach berücksichtigtegleichzeitige Mei-

nungsäusserung und die damit zusammenhängendesächsisehe Flugsehrif-
len—l«iteratur-während des 30jährigen Krieges Zu bieten.



Der sehwedisehe stärenskriede Il, eine im Jahre Mucxxxvll—

wo? ist nirgends angegeben -—— erschiene-ne Broehiire, zum sehein

der Gelehrsamkeit des Autors in stark mit Latein untermischtern Deutsch

sehwiilstig geschrieben,versucht auf 50 Quartseiten in zwei ihrem Um-

fang naeh last gleichen Theilen eine Deinonstratio oder «gewissen
Grund und Beweisungv zu gehen, .

i) dass die Sehwedisehen Walten, nach geschlossenen Pragisclsen
Friede, in Teutsehland unrecht, und

2) der schweden procecluren grawsam, unerhört, abschewliels, und

mehr Türkiseh als christlieh seyntL
Wie das Motte schon andeutet, welches eliistoria testev vorgesetzt ist-:-

ln hellis inferendis saepe asseruntur praetextus; veris causis dissi—

rnnlatis: vera autem cause interdum est libido regnnndi et potentiam
augendi,
wird die erste Thesis dureh Aufstellung der Behauptung zu begründen

versucht, Cdass keine iusta eausa l)elli, sonderlieh wider Chur-siichsen

nur seheinbarlieh zu ipraetendiren, viel weniger zu veriiieiren ist-. Der

Beweis iiir die Richtigkeit dieser Behauptung soll zunächst durch die

3 ersten der 18 Paragraphen, in welche der erste Theil zerfällt, von

dem Gesichtspunkte der Personalitiit des zwischen Gustav Adolf und

Johann Georg unter dem i. september 1631 zu Torgau resp. Wer-

ben geschlossenenBündnisses aus angebahnt werden. Die Formelien des-«
selben aber lauten also 2):

I) Ver-in ad bellum trieenne rol. 7s. Die eitirten Broehüren und Briefe be-

finden sich überhaupt in dieser umfangreichen sammlung von Flugschriften über

den dreissigjährigen Krieg in der Königl. Bibliothek zu Berlin.

O)s. d. sehn-ed. Störenfricde p. 1—3.—vgl. Ohemnitz, K. sei-wed- in TeutschL

gef. Krieg-- I, 202. —- Iiondorp, netzt publ. IV. p. 2·)6.



i) Von Gottes Gnaden, wir Johann Georg Herzog zu sachsen. etc-

churfürst, etc. Uhrlcunden hiermit vor Uns, unser Charfürstenthurnh

und Lande, Demnach der Gen. Graf von Tylli wieder alle gegebene
Ursach, auch dess Heil. Röm. Reichs hochverpoenteVerfassungen, in-

sonderheit den Religion und ProphansFrieden. Uns und unsere unschul-

dige Land und Leute, mit Feindlicher Macht überzogen,und aber der

DurchlauchtigeFürst, Herr Gustavus Adulfus, der Schweden, Gothen

und Wenden König, etc., Unser freundlicher Herr 0heimh und schwa-

ger, Uns auf unser Ersuchen, mit hey sich habender Armee und ferner

Macht, da wieder zu succuriren versprochen, dass wir Sr. Kön. Würde

darauff bey unsern churfiirstL Wort und Christlichen Gewissen hinge-
gen folgendergestalt angelobet und verpflichtet gemacht.

Erstlich wollen wir unsere Armee, so bald s. Königl. W. über

die Elbe setzen wird, zu der Ihrigen stossen, und wider vorgemelte
S. Königl W. und unsere Feinde conjungiren, und vor einen Mann

stehen, in demjenigen auch was mit einhälligemRathe beschlossen, l.

Königl. W. bei verrichtuug der Execution die iöllige Direction in

Händen lassen, und nach aller mögliglceit Ihr. Königl. W. gutaehten
uns bequemen, unsere Treppen von den Ihrigen, so lange die Gefahr

von dem Feinde wiircn wird, nicht abnehmen, noch einigen Frieden

einer, ohne des andern Consens, traetiren oder schliessen.

Zum andern, wollen S. Königl. W. Wir unsere Elb-Pässe, zn

deroselben nöttigenretraite, nicht allein offen halten, sondern sie auch

und die ihrigen, auff den Nothfall, darinnnehmen, und wieder lhre

Feinde euserster Möglichkeitdefendiren und vertreten hellleu, zu dero

behufs wir auch befehlen wollen,-dass unsere 0fiicirer, so sieh in den

Pässen jederzeit befinden, diesen vorgesetzten, vermüg der Pflicht, da-

mit sie uns verwandt, unverhinderlich nachkommen sollen.

Fürs dritte wollen s Königl.W. und dero Armee Wir, so lange
sie in unseren Landen, wider gemelte ihre nnd unsere Feinde logirn
und darümb fechten würden und müssen, nottiirfftige Vivers nnd Fou-

rage verschaffen und reichen lassen, alles getrewlich, sonder gefährde-

2) Wir Gustav Adolf von Gottes Gnaden, etc. uhrlcunden und be-

kennen hiermit vor Uns, unsere Königreicheund Lande, Demnach Wir,
iunter andern. zu dem ende, mit unserer Kriegsmacht, ins Römische

Reich, Teutsoher Nation übergesetzet, unseren uothleidenden nnd he-



trüngten Bluts- und Religions-Verwandten iund Ständenz wieder die

allerseits lürdringendeleindliche vorgewaltig und überziehungen.christ-
lich zu succuriren, und aber erfahren, auch von dem Hochgebornen
Fürsten unseren freundliche, lieben Oheimb und schwagern, Herrn

Johann Georgen, Hertzog zu sachsen, churlürsten freundlichen und

schwägerich avisiret worden, welcher gestalt der Gen. Graf von Tylli,
sich mit seiner unterhabendeu Armee zu jtzt hochgemelter s. L. char-

liirstenthumb und Lande näherte, dass Wir uns dahero, auch mit un-

sern Armeen zu Ross und Fuss, an diese örter, l. L. und dero Lan-

den allen möglichen succnrs und Hüllfe, aulf gewisse heut dato

verglichene masse darüber s. L. uns dero schrilltliche Versicherung,
Freund— schwägerlich aussgestellt, darwieder zu thun verlüget, s. L.

auch dahingegen versprochen nnd zugesagt-L Thnn das auch hiermit

nochmals, hey unser Königlichenund christlichen Parola, dass wir

wider alle und jede, unsere und S. L. Feinde, bey deroselben kür

einen Mann stehen, dieselben von ihrer und dero Landen, durch Gött-

lichen Beystand, abtreiben, abhalten und dämplsenhellleu, S. L. in

dero ChurliirstL statu, Hoheit, Privilegien, Vestungen, Piisse und Ter-

ritorio, in keine wege gefährden. sondern alles dassjenige bey dero-

selben, und ihren Landen und Leuten, aan recht thun und leisten

wollen, was zu völligerRettung S. L. dero status, auch Lande und

Leuthe, vermöge solcher Christlichen Alliance, von Uns erfordert wer-

den, und in unsern vermögen sein möchte, getrewlich ohne gefährde.
Betrachten wir zunächst diesen Wortlaut (den übrigens unser Ver-

fasser, wahrscheinlich nach dem sächsischen Exemplar-, authentisch an—

giebt, denn der bei chemnitz, dem schwedischen Historiographen, also

aul Grund des stockholmer Archivs stehende stimmt mit ihm überein).
so kann derselbe durchaus nicht die Ueberzeugung von dem personel—

ten Charakter des Bündnisses einjlössen. Von den verschiedenen Bedin—

gungen, welche das Völkerrecht, gerade auch für die damalige Zeit,
für die Formel des loedus reale stellt 1): ut perpetuum sit aut lactum

in bonum regni aut cum ipso (rege) et successoribus aut ad tempus
delinitum, ist die 2-te klar ausgesprochen erfüllt, indem es in den

schwedischen Formalien lautet: scdass Wir uns dahero... an diese

I) llngo Grotius, de iure belli ac pacis l. Il, c. XVL 2. .



öfter-,I. L· und dero Landen allen möglichensuccurs nnd Hülffe·..

darwieder zu thun verfüget», und weiter unten: «dieselben (die
Feinde) von ihrer nnd dero Landen abtreihen... "helffen. Und vor

Allein fehlt doch auch andrerseits die beschränkende clausel, welche

allein die Personalität unumstösslich bestimmen würde, nt foedus ad

regis successores non transeat. Ja, wenn auch lcein tempus defini-

tum«.so ist doch ferner die Zeit für die Dauer des Bündnisses allgemein
in einer Weise bestimmt, dass man dieselbe mit dem plötzlichenAb-

leben des einen der beiden foederati nicht abschliessen lassen kann;

verpflichtet sich doch der Kurfürst von sachsen, seine Treppen von

den schwedisehen nicht abzunehmen, aso lange die Gefahr von dem

Feinde währen wird o. Und damit ist ebenso die Gefahr gemeint, in

der sich schwedcn, als die. in der sieh sachsen befand. Freilich ist

das Bündniss, wie ausdrücklich zur Bestätigungdes thatsächlichen Ver-

hältnisses darin gesagt ist, aus der augenblicklichen Gefahr Johann

Georgs hervorgegangen und «an dessen Ersuchen» zu stande gehem-
men 1); und durch diese Wort-e ist zugleich die Dreistigkeit unseres

werthen Verfassers verurtheilt, mit derer drei Zeilen. bevor er die

Formalien wörtlich folgen lässt, sagt: (die Cron Schweden, umb hüllle

nicht ersuchet, habe die suppetias freywillig allem-L und endlichen,
durch dess Königes instendiges anhalten, es so weit gebracht. dass eine

personal societet aulfgerichteto — ein gewissermassen vorredeweis ge-

gebenes Beispiel, wie der Antor im Nachfolgendcn seine Urtheile zu

begründensich als Ziel tsorgesteckL Allein lasst man die ganze situa-

tion bei Abschluss des Traetats in das Ange, so ist es doch Stille-Il.
dass Gustav Adolf auf die tlehentlichen Bitten des sich ihm hlindlings
in die Arme wer-senden Kurlürsten nicht zu einer blossen Defensivs

Allianz zum schutze sachsens herbeigeeilt ist. aNicht nur Witten-

berg, sondern ganz Sachsen soll ihm elfen stehend, rief der Kurfürst

den Gesandten Gustavs entgegen; emeine ganze Familie will ich ihm

zu Geiseln geben, und ist ihm dies noch nicht genug, so will ich mich

selbst darbieten. Sagen Sie ihm, dass ich bereit bin, ihm den Sold zu

bezahlen und mein Leben nnd Vermögender guten sache aufzuupfern. 2)

«)Vgl. (.7hernnitz l, p. 202.

g) Becher-s Weltgesch. 8. Ausg. 1862. to. Bd. pp 366.



Und Jener sollte von der doch nicht bless aus gutem Herzen hervor-

gehendenWillfährigkeitJohann Georgs so gerührt gewesen sein. dass

er neben dem allerdings unter diesen Umständen geleisteten Verzicht

auf die erstgeforderten schweren Garantien auch jede Gegenleistung
überhauptausser Acht gelassen und sich verpflichtet hätte, nur Jenen

von seiner Gefahr zu befreien? Der immer irrige Gedanke, die Worte:

« so lange die Gefahr von dem Feinde waren wird-s hozögensich nur auf

die augenblickliche sächsische Bedrängniss, wäre vielleicht noch ver-

zeihlich, wenn dieselben in der Urkunde ständen, durch die sich Gustav

Adolf zum Beistande verpflichtet;allein sie finden sich eben nur in der

Gegenverpflichtungbetreffs der Conjunetion der sächsischen Armee mit

der schwedischen. Nein, das Bündniss war nicht nur eine sachsen

rettende Defensiv—, sondern auch eine 0lfensiv-Allianz im Interesse

Gustav Adolphs; Kur-sachsen gelobte seine Hülfe und kriegerischen Bei-

stand, so lange die Gefahr währen würde. in der es sich nicht nur sei-

nerseits befand, denn das war selbstverständlich,sondern welche auch

Gustav Adolf drohte und seinen ocnothleidenden und beträngtenBluts-

und Religions—Verwandtonund ständen, durch die allerseits findt-in-

gende feindliche überziehnngenp,denen, wie er im Tractat erklärt,

echristlich zu succuriren er übergesetzet seit-. Heisst es doch auch

ausdrücklich in der kursächsischen Obligation: twollen unsere Armee

zu der ihrigen stossen, und wider s. Königl. W. und unsere Feinde

eonjungiren»und in der schwedischent isdass wir wider alle und jede,
unsere und -s. L. Feinde hey deroselben für einen Mann stehen-.

Dass diese Gefahr aber mit dem etwa erfolgenden Hintritt eines der

beiden absehliessenden Fürsten aufhören würde, konnte doch vernünfti-

gerweise bei dem Abschluss des Bündnisses von Keinem angenommen

nnd mit dieser Annahme also auch nicht der personelle character des-

selben gewahrt erachtet werden. Die lnterpretation der besagten Worte

spricht klar gegen einen solchen. Und dass unsere Auslegung die rich-

tige, auch von den Paciscenten getheilte ist, beweisen die historischen

Thatsachen. Als durch die Schlacht bei Breitenfeld die Gefahr von

sachsen genommen war, griff dieses im Interesse Gustavs und des

bedrängtenReichs überhauptden Kaiser in Böhmen und schlesien an 1),

s) Vgl. J 14 des störcnfrieds selbst-



welche aggressive stellung es auch nach Gustav Adolfs Tode noch weiter
mit den schweden zusammen einnimmt.

«

.

Even den in nnlogiseherFolge zusammenhangslosbeigebrachtenage-
szsen Gründen und Beweisungenp unseres Verfss für die Personalitiit.
stützt sich allein folgender auf den Wortlaut der Formalien: «beyder
contrabenten wird allein in individuo ohne einige Meldung der Erben

und Nachkommen im Bündnisse gedacht-. Gerade dies aber ist ein

Beweis vom Gegentheil: es fehlt eben die Exclusion derselben.

Was aber die Anführungder Paciscirenden als einzelner Personen

betrifft, so ist dem einfach der satz als Erklärung zu Grunde zu

legen: non statim personale est censendum foedus: nam persona naeto
inseritur, non ut personale pactum fiat, sed ut demonstretur cum quo

pactum factum est. l)
Ferner bezeugen die Worte cvor uns unsere chnr Fürstenthumb

nnd Lande-, und in der königl.Obligation ever uns, unsere Königrei-
che und Lande-h dass das Bündniss nicht nur zwischen beiden Personen,
sondern Beider Reichen und Ländern durch sie als deren Regenten con-

trahirt ist. Und für diesen Fall gilt: si cum populis agitur, suceessores

semper continebuntur, Z) quoniam Principes mortales, aeternae Respu-
blicae. -

lndess der Verfasser fühlt auch. dass dies sein einziges auf dem

Text basirtes Argument nicht sticshhaltig sei, und gleichsam mit dem

Gedanken: übrigens brauchen wir auf den Wortlaut gar keine Rück-

sicht zu nehmen, wendet er sieh davon ab und meint: Es wird die

personalitet dahero weiter erwiesen, dass die foedera regulariter per-
sonalia seyn, und den Successorem nicht angeben, Bxemplosocietatum

privatarnm, quae morte unius ex sociis extinguuntur.
Allein mit dieser vermeintlichen Erweisung führt er nur wieder

einen schlag gegen sich selbst; 3) denn was von Privatverträgengilt,
ist eben gerade nicht Norm für staatsverträge. Die ratio decidendi für

die privata societas ist allein die 4), quod is qui societatem contrahit,

s) Hugo Grotius n. a. 0.

I) Alber. Gent. l. 3. de iure belli c. 22. —

s) Vgl. Vindieiæ secundum Libertat. Germaniæ contra PaciöcaL Prass- p. s

in Variis ad bell. trie. vol. 45.

«) schneide-. num. Z, Institut. de soc-.



Personam et Personae industriam eligat und sie wird proprii privati com-

modi causa geschlossen, während im tædns, in der publiea soeietas in

jis- rebus, ob quas instituta est,«nniversitaspopuli obligatur Il. Und

diese diversitas rationis inducit diversitatem inris 2).-Was nach dem ins

civile Regel, ist es nicht eo ipso im ins gentiurn Wollten wir aber

dem Verfasser zu Gefallen einmal auf seine Folgerungsmethode einge-
ben, so kommen wir mit demselben Recht zum entgegengesetzten Be-·

sultate, dass die iædera regulariter den successorern sehr wesentlich

angehen. exemplo inris eivilis, pro quo est, quod heres eommuniter succe-

dat in ins defnncti 3).
,

-

Wenden wir uns nunmehr nach der objectiven kritischen Betrachtung
des Biindnisses nach seinem Wortlante den realen Verhältnissen zu, in

so weit sie auf den Character desselben Licht zu werfen im stande sind,

so enthält unsere Brechiire als Beweis iijr die Personalitiit ein citat aus

einem Antwortschreiben des Kurliirsten von sachsen an die königinvon

schweden sub dato Halle den 28. Februar 1636 4): Quematlmodum
nee in Domo Nostra Electorali receptum, eiusmodi imderibus se impli-
care, quæ in haeredes et successores Sint transitoria ipsasque adeo

ditioneset provincias hoc nexn alticiant etc. Das ist denn doch zu naiv!

Also der Umstand, dass es im kursächsischen Hause bisher nicht üblich

gewesen,
—- die Wahrheit der Behauptungangenommen. —- Biindnisse zu

schliessen, welche auch die Erben, Land nnd Leute mit verbunden,

soll nnumstösslich beweisen, dass auch diese in der äussersten Noth

und Bedrängnissvon Johann Georg erklehte Allianz einen solchen cha-

racter nicht gehabtle Es ist wirklich zu bewundern, dass ausser

unserm Verfasser noch Jemand anf diesem standpunkt der Beweisfüh-

rung steht und zwar ein Historiker.

Hurter 5), indem er selbst den Vorwurf zurückzuweisen nicht unter-

nimmt, den, wie er richtig sagt, man dem Kuriiirsten von sachsen ge-

macht, er sei den Prager Frieden ohne Vorwissen, selbst unter

I) Vgl. Hugo Grot. U, 5. I7.

L) Everhard in Topieis loco 14 n. nlt. et loc. 76. n. 9.

s«)Vgl. Oitat bei Grot. II, XVI, IS, 4. ans Hahn. in not. ad Wesenb. n-

pro sor. num. It.
«

«) Gegrllndete Ablehnung etl. wider d. Frag. Fried. schluss movirter dahie-

rnm. p. 174. Varie. ad beil. trie. voi. 46.
- «

s) Friedensbestrebungen Kaiser Ferdinands II p. 112.



Preisgebungseines Bundesgenosseneingegangen,glaubt ihn in den Augen
Alter gereinigt, wenn man seine eigne Rechtfertigungvernehme; und

nun giebt er dieselben Worte aus jene'm Briele wieder mit der Bemer-

kung: Wir dürfen nicht annehmen, dass Johann Georg hinter eine Un-

wahrheit sich werde versteckt haben. Nun aber hat sich denn doch auch

die kursächsische Gewohnheit schon Ausnahmen vorher erlaubt, wie

die Erbverbrüderungzwischen sachsen, Brandenburg und liessen, die

im Prager Frieden ausdrücklich von Neuem garantirt wird 1). ein

solches tozdus ist. Fast als eine lronie sollte es erscheinen. wenn un-

ser Verfasser sagt, beim Niederschreiben jener Worte habe der Kurlürst

wohl auf das Beispiel Moritz’ von sachsen hingedeutet, ader im vorigen
seculo zum schmalkaldischen Bündniss nicht treten wollen, ungeachtet
sein Herr Vater Hertzog Heinrich zu sachsen zu solchem Biindniss sich

vor sich und seinem Sohn Mauritzium verobligiret gehabt-.
Das letzte Argument der Brochiire lasst sich endlich in der Be-

hauptung zusammen. das Bündniss sei eben emorte Regis erloschen

und niemals erneuert, seynd auch nach Absterben des Königes in

schweden autl Chur sächsischer seiten einigerley actus nicht iürgegangen.
so tacitam toederis renovationem indubie einlührten und arguirten, son-

dern vielmehr solche, quae toederis abolitionecn undiquaque angedeutet-s 2).
selbst unter Annahme der Richtigkeit hierfür wird doch damit nicht der

personale Character des Bündnisses erwiesen, sondern nur dem Vor-

wurte der Gegner, Kur-Sachsen habe das Bündniss nach dern Tode

Gustavs gebrochen, auch vom Vertheidiger beigeptlichtet. Uebrigens ge-

hören doch dic gemeinsamen Actionen der sächsischen und schwedischen

Armeen in Schlesien nach Gustavs Tode, die Vereinigung Arnims nach

seinem siege bei Liegnitz mit Baner gewiss nicht zu den actus, wel-

«)§ so soll auch dadurch etc.

I) Vgl. den oben erwähnten Brief J. G.’s: Si Regiae Vest. serenitati visunr

esset, inquirere diligentins, an act-us eiusmedi mortem Regis subsecuti kuerint,
qui nostra ex parte anirnuni continuandi et persistendi in tocdere arguant,utique
apparebit, quod akmjs pariter ac consilii—-,a suecicis partibus Nos separaveri-
mus, (insu1)er etiam Principes) etc. und vorher-: illud toti Imperio notum, quod
quani din post Regiae serenitatis excessum cum caes. Maiestate Nobis concre-

versia fuit, nunqnam a Suecieis partibus in qualitate confocderati Principis stete-

rimns, nequc copies nostra-s cum suecicis coniunxerimus.
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ehe die- Aufhebung des Bitndnisses injeglicher Weise documentiren.

das die conjunction beider Heere stipulirte.
Hiermit sind die schwachen Versuche unseres Verfassers, die Per-

sonalität des Böndnisses zu erweisen, zu Ende, und ihre Nichtigkeit ist

gezeigt. Kommen wir ihm jedoch zu Hiille und ziehen wir noch die

anderen Beweisstijcke seiner Partei heran, um uns durch Beleuchtung
derselben ein nach jeder seite hin möglichst sicheres Urtheil iiber den

sehwedisch—säehsischenAllianzvertrag zu gewinnen. Alle jene Argu-
mentationen, nicht nur die wenigen unserer Brochiire, wie sie unter

Zugabe des mannigfaltigsten gelehrten Apparats in den von sächsischer

Seite ausgehenden zahlreichenFlugschritten jener Zeit unternommen wer-

den, finden wir in zwei ofticiellen Actenstiieken vereinigt, in den zwei

schreiben Johann Georgs an die Königin christine von schweden, von

denen das eine schon erwähnt, das andere vom ö. März 1636 datirt ist 1).
Da sagt denn derselbe wiederum sehr naiv: hätte er ein solches Bünd-

niss übrigensschliessen wollen. das über die abschliessenden Persönlich-

keiten hinaus auch tiir deren Nachfolger verbindlich gewesen. so hätte

er das ja dem Reiche gegenüberauf keine Weise entschuldigen kön-
nen 2). War der Kuriiirst wirklich unter den damaligen Verhältnissen
so zartköhlend gegenüberdem Urtheil des Reiches, ja, so musste er,
auch wenn das Bündniss nur personale Kraft gehabt hätte, den ver-

dammenden Richterspruch doch schon ijber sich ergehen lassen. Denn

wir haben gesehen , dass der blosse Wortlaut des Traetats ebenso

wohl die oliensive als die dekensive Natur desselben unverkennbar

macht, wie auch, dass das tactisehe Vorgehen Sachsens demselben diese

Auslegung wahrte. (

Ebenso machen die weitern Worte Johann Georgs keinen andern

als einen komischen EtTect, wenn er tortkährte aus den Formalien gehe
hervor, gegen welche Persönlichkeiten das Böndniss gemiinzt gewesen;

nachdem diese besiegt, ja, das Zeitliche gesegnet, seien die Ursachen

desselben aufgehoben, könne es auf weitere kriegerisehe Unterneh-

l) Gegrtindete Ablehnung p. 161—177. Vgl. Vindiciae secundurn Libertat.

Gerns- p. 9-—34.

I) Neque insnper videmus, si ad ulteriora progredi et latius extendere ca-

Iyitnla foederis reinissemus, quo pacto erga Patriam nostram carissimam, Ro-

mnmnn vjdelicet lmpekinm, id excusare potuissemusP



muri-gen nicht ausgedehnt werden -1). Abgesehen von dem scherz, man

habe sieh gegen die Person Tillys und der seinen, also diejenigen. die

gerade unter diesem Führer beordert waren, die Befehle des Kaisers

gegen sachsen zu vollstreclcen, verbündet, ist doch, wie schon oben

bei Betrachtung der Worte «so lange die Gefahr währen wirdp, ent-

wickelt worden, das foedus ein cui-AMng ein contractus ultroeitroque
ohligatorius. Und mit dem Wegfall der für sachsen massgebenden
Ursachen fielen die schwedischen durchaus noch nicht weg. Aber selbst

wenn die beiderseitigen Beweggründe zur Allianz nicht mehr vorhanden

gewesen wären, so ist damit doch nicht die Personalitiit derselben be-

stätigt, so lange nicht die Ueberzeugungder Tractanten bei dem Ab-

schluss documentirt ist, es werde jener Umstand spätestens mit dem

Tode eines von Beiden eintreten.

Daran reiheu sich denn nun allerdings Worte, die uns stutzig ma-

chen müssen, ja unter andern Umständen von höchster Bedeutung. von

entschiedener Beweiskraft sein würden, indem sie die angeblich von

0xenstierna im December 4632 zu Dresden abgegebene Erklärungent-

halten, das Bündniss sei in der That mit dem Tode Gustavs erloschen 2).
Wenn vorher gesagt wird, Oxenslierna habe bei der Gelegenheit in

keiner Weise angedeutet, dass der Tractat auch noch weiter bindend

sei, so beweist das nichts, indem das selbstverständliche nicht dadurch

aufgehoben wird, dass man nochmals ausdrücklich auf dasselbe hinzu-

weisen unterlässt; der stricte Ausspruch des Gegentheilswürde aller-

dings im Munde des schwedischen Reichs-Kauzlers entscheidend- indie

«) Quod si Vestra Regia serenitas capitula confoederationis accuratius inno·

spexerit statim animadvertet, contra quas nempe persouas, cum Regia sua sere-

nitate gloriosissiruae memoriae foedus depncti fnerimus, quae ipsae, post in Bello

occubuerunt, et proinde in return natura esse desierunt, Inveniet insuper, causas

istas, quae Nos nd contrabendum cum Regin Sua serenitate foedus permoverunt,
duduni sublatas esse omnes, neque ad bellicas illa-s expeditiones, quae post: Re-

giae suee serenitatis decessum susceptae fueriint, extendi posse. .

s

I) Quae omnia ex eo probantur fortius, quod SuecieiRegni Caneellarius, Du-

Axelins 0xenstierna, postquum Dresdam, in aulam nostra-n mense Dec. An. 1632

venit, inter mutuos serrnones ne discursus de bello habitos, ne quidem minimam

sjgniiicationem prae se tulerit, quasi post secutam R. Serenitatis mortem, vinculo

isto focderatitio adbuc tenerernnr. caeteroqujn de dissensu nostro contestati knis-

semus, quin potius ipsemet coufessus est, obligetionem ist-am socialem, werte

Regis serenissimi inm totam expirasse. -
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Wagschale fallen. indess steht es denn unumstösslich fest, dass der-

selbe jene sAeusserungwirklich gethan? Freilich nach Hurter dürften

wir nicht annehmen. tdass Johann Georg hinter eine Unwahrheit sie-li-

werde versteckt haben v. Allein officielle Fictionen waren doch auch

damals im diplomatischenVerkehr nichts Unerhörtes,und-die öffentliche

Meinung hielt sie auch durchaus nicht für unmöglich Bemerkt doch

der Verfasser der Vindiciae secundum Libert. Germ. contraPacilim

Frag. 1) Zu dieser stelle des Briefes einfach: exBei diesem aetu sind

wir nicht gewesen, darumb wir nichts mehr sagen, als hoc non credi-

mus. das glauben wir nicht: Heist dass nicht bescheidentlich geant-
wortet?p Und in der That muss es im höchsten Grade auflülliger-

scheinen, dass nicht in einer einzigen der massenhaften, von links-Fich-

sischer seite ausgegangenen Rechtfertigungsschriftendieses Umstandes

auch nur andeutungsweis gedacht worden ist, während man doch mei-

nen sollte, ihre Verfasser hätten denselben mit skeudigstem Eifer ek-.

— greifen sollen
,

da er alle sonstigen von ihnen beigebrachtenBeweis-

gründe, die doch auch nichts sind, als eine weitere Ausführungdes

in jenem schreiben Gesagten, bei Weitem aufgewogen hätte. Aber

sonst ist nirgend etwas darüber Zu finden; es muss doch also auch

den Vertheidigern der eignen Partei dieser Punlct nicht so authentisch,
nicht so unantastbar erschienen sein, dass sie sich desselben mit Erfolg
hätten bedienen können. Jedenfalls hann unter diesen Umslällcksll der

sache von uns nicht die Autorität beigemessen werden, dass sie un-

sere vorhergehenden Beweise, unsere Widerlegungaller übrigengegne-

rischen Behauptungenfür die Personalität des Bündnisses zwischen schwe-

den und Kur-sacbsen aufheben könnte; dasselbe gilt uns also in seiner

realen Kraftl Wenn dem aber so ist, so gilt jede Nichterfüllung
einer Forderung wie jedes Zuwiderhandeln gegen eine Bestimmung
des Vertrages als Bruch desselben. Da nun derselbe die Klausel ent-

hält,dass ohne des Mitverbündeten consens mit dem Feinde lcein Friede
zu schliessen sei, so erscheint der dem Kurkürsten gemachte Vorwurf
nicht ungerechtfertigt, er habe, durch den Abschluss des Prager Friedens

ohne Einwilligungschwedens, das Bündniss gebrochen. Dieser Erkennt-

niss lcann sich denn auch der Verfasser des schwedischen stören-Friede

s) p· 12 extr-



§4.

nicht entschlagemund so versucht er in den §§ 4—14 der Broehiire

Johann Georgs eigeuwilliges Friedenswerk zu entschuldigen. Von den

zusammenhangslos untereinander gewürfeltenvermeintlichen Rechtferti-

gungsgriinden fassen wir zunächst folgende zusammen: das Bündniss
sei von schwedischer seite nach dem Tode Gustavs in vielen stiicken

violirt, und hierdurch hätte Kur-Sachsen ohne Zweifel das Recht erhalten.
cdie Hand gleichergestalt davon abzuziehen» (§ 4). Ausserdem--zergehe
die societet gemeiniglichob gravem socii cladem in bello acceptam (§ 6);
wie überhauptein Bündniss deserirt werden könne, sobald eines und

des andern aliirten ganzer status dabei periclitiren will (§ 7). Ueber-

diess habe ja schweden nur assistenz geleistet 8), sei· principaliter
nicht interessirt, desshalb hätten die evangelischen stände wohl Frieden

schliessen können auch ohne Begriiss und Einwilligung der Krone schwe-

den; überhauptsei es bekanntes Recht, dass, obgleich in Formula fee-

deris gesetzet, dass ohne des milverbiindeten consens kein Friede zu

machen, dennoch, wenn der eine Confoederatus rechtmässigeUrsache dazu .

hätte, der andre aber sine ratione dissentirte, Jener von solchem Bünd-

niss wohl abweichen könne H). Wie alle conventiones nur

rebus sie stantibus verstanden würden, so auch diese sub tacita hac con-

ditione, wofern der Feind sich nicht accommodiren würde (§s42). Vor
Allem stehe auscder Erfahrung so viel fest (§ 13), quod foedera diuturna

et salutaria esse nequeant, si non unum et solum publieum,sed privata
sub praetextu publici quaesierint, und das Wohl des Vaterlandes stehe

über jedem Bündniss (§ 10).
Wenn als Beleg für den von schwedischer seite begangenen Ver-»

tragsbruchder Abschluss neuer Bündnisse, wie zu Heilbronn, betont wird,
so ist nicht zu erkennen, wo dies in den Formalieu verboten war.

Nirgend enthalten dieselben eine Andeutungdavon, dass es keinem der

beiden Paciscenten gestattet sei, zur sichereren Erreiehungdes im Bünd-

niss ausgesprochenen Zwecks, hier also zur Unterwerfongdes gemein-
samen Feindes, evon dem die Gefahr« immer noch währteis, noch andre

Allianzen zu schliessen, sobald die erste dadurch in keiner Weise be-

nachtheiligt ward. Ferner sei die Verletzung des Zündnisses durch un-

erträgliche Ungleichheit des durch dasselbe gewonnenen Vortheils er-

wiesen, cindem («diejenigenoccupata, so dem Feinde abgedrungen,gantz
ungleich getheilet wordean schweden den fructum mehr als Kur-sachsen

J



genossen-» und es wird der juristische Ausspruch angezogen: si ita iniurio--

sns et demnosus socius sit, nt non expediat eum pati, renunciare socius

societati potesL lst wohl je eine undankbare Gesinnung dreister nnd

unverhohlener ausgesprochen worden?l Hatte sieh schweden zu etwas

Anderem verpflichtet, als unter Vereinigung seiner Armee mit der kur-

sächsischen den Feind von Sachsen «abzutreibenv, und zeigt sich das

demselben vorgeworfene freventliche und schåindliche Gebahren etwa darin,
dass es die völligin Frage gestellte Existenz Kur-sachsens,dergestait rettete,

dass mit dem Ende des Jahres 1632 sich auch nicht Ein Mann feindlicher

Trkippen innerhalb seiner Grenzen befand?l Wo ist da die fijr ein Zu-

riicktreten vom Biindniss allein zulässige ratio justa: Si condieio qnaedam,

qua societas erat coita, socio non praestatur; vel si ea re frui non liceat,v
euius gratia societas sit inita? l) Nichts als Neid und Eifersucht gegen

schweden ist es, was den schwachen Johann Georg schon damals in

der fijr ihn wie für die Evangelischenund das Reich günstigstensituation

zu separaten Friedensunterhandlungen trieb, ohne dazu den durch das

Bündniss vorgeschriebenen consens seines Bundesgenossen zu haben-
in einer Zeit, wo von « periclitiren seines ganzen status» durch jene-M§
Allianz zu sprechen, ebenso grundlos als schamlos ist, nachdem der-

selbe Dank dieser erst eben von jeglicher Gefahr befreit worden war.

Wie konnte in diesem Augenblick die Societät ob gravem socii cladem

als aufgelöst angesehen werden, während die schwedischen Waffen ad§
überall siegreich warenl Nach der Ueberraschung Bambergs, der Er-

stiirmung Hochstädts. Vertreibnng der Baiern und Altringers hatte sich

Bernhard von Weimar der ganzen Oberpfalz bemächtigtund schliesslich

das wichtige Regensbnrg eingenommen, während Ilorn Altringerverfolgte;
cliristian von Birkenfeld im Elsass die fiir den Kaiser vom Herzoge
Karl IV. von Lothringen zusammengeralften Sehaaren bei Pfaffenhofen

schlug (11 Ang.); Georg von Liinebnrg in Niedersachsen siegreich die

Kaiserljchen unter Merode uncl Gronsfeld zersprangte, Hameln und Os-

nabriick eroberte. Hält uns die Brochiire die sehlacht bei Nördlingen
entgegen, so könnte der Verfasser darin doch höchstens vom September
(6.) 4634 an ein Aufgeben des Biindnisses und Eröffnungenseparater
Friedensunterhandlungenbegründetfinden, während dieselben, vom Kaiser

unter den missliehen Umständen, in denen er sich befand, eröffnet,
«

( Ath. Gpntiiis de imso Mii In c. 24 p. ma.
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doch von dem bereits nach der schlaeht bei Liitzen unzuverlässigen
Kurfiirsten schon 1632, besonders zu Anfang 1633 bereitwilligst ent-

gegen genommen wurden 1).
Aber schweden hat ja nur Assistenz geleistet, und wie braucht

man da ihm gegenüber das Bündniss zu halten, seine Einwilljgung
zu einem Frieden Zu holenl sehr naiv heisst es in der Broehiire:

((«Was den Krieg der Erangelischen Beichsstansde mit den Rom. Keyser
und den Catholischenim Reiche betrifft, weil die Cron Schweden nur

assistenz hierbei geleistet, haben die Evangelischen Stände darüber
wohl Friede schliessen können-« Als ob die evangelischenReichsstiinde

den Frieden geschlossen hatten, und nicht vielmehr derselbe ihnen roni

Kaiser und dem Kurfiirsten von Sachsen vorgeschriebenworden ware, so

dass sie ihn blindlings annehmen mussten, uollten sie nicht von dem-

selben ausgeschlossen, als Iteichsfeinde betrachtet werden. Und dann-,
wie steht es denn mit der Assistenz überhaupt?Allerdings war Gustat

Adolf den Evangelischen zu Hülfe geeilt in dem Kampfe, den sie schon

ihrerseits mit dem Kaiser und den Kalliolisehen führten. Indess war

er dabei principaliter ganz gleichartig int.eressirt. War ihr Hauptinter-
esse dabei, einmal ihre angegriffene Religion zu vertheidigen, durch

ausgedehntere Garantien zu stützen, andrerseits der stets wachsenden

Uebermacht des Hauses Gesterreieh gegenüberdie Libertijt des Reichs

zu schützen; so waren es liir ihn die gleichen Beweggründe,um de-

rentwillen er den Krieg gegen denselben Feind führte,von dem in der

Religion der evangelischen Heichsstände Deutschlands die seinige be-

droht war, dessen Uebermacht, wie jenen in Deutschland, so ihm da-

durch auf der Ostsee fiir Schweden selbst gleich gefährlichschien.

Dazu kommt die MachtstellungSehwedens. Will man dasselbe etwa

dadurch als blossen Assistenten unzweifelhaft bezeichnet wissen, dass

Johann Georg, als auf sein Flehen Gustav Adolf sich mit ihm ver-

hand, demselben sofort die völlige Direction fin alle Unternehmun-

gen in die Hand gab, die evangelischen stände nachher gleichfalls das

Directoriurn an Oxenstierna übertrugenlsoll einem der beiden con-

foederirten Partner die Rolle der Assistenz zugesehrieben werden,
so ist es sehweden gewiss nicht. Wenn bei diesem Punkte von

s) Hurter, Friedensbestrebungen Ferdinands Il. p. 33 if-
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den Gegnern das Prineip herangezogen wird: in actu praeiudieialiillius

solum requiritur consensus, cuius principaliter interest 1), so kam es

auf den Consens Schwedens gerade besonders mit an. Wie kann man

dieses als den Confoederatus bezeichnen, der ((seine causam belli ex

alieno iurc allein justiticiret, und darinnen gegriindet»!so passt denn

auch die daraus gezogene Folgerung liir schweden nicht: « dass wann

von den Principaln die eaussa. super qua bello disceptatnr, hingelegt
wird, quocunque etiam modo hoc Hat, alsdann zugleich auch des Mit-

verbundenen belli causa expiriret,s und er weiter bei derselben nichts

thun könne-In Wir können hier dem Urtheile Hurters nur beistimmen,
wenn er, der doch in jedem Punkte die auf den Frieden gerichtete

ThäligkeitFerdinands Il. sonst iiher jeden Tadel zu erheben versucht,

erklärt: schweden von den Unterhandlungen auszuschliessen ((war ein

ungeeignetes Verfahren· Darin, dass der nachherige Frieden ohne Schwe-

dens Mitwirkung, ja nur Vorwissen und Zustimmung, zu Stande kam,

lag der Keim seines sterbens..·. Dieses, kann man wohl sagen, habe

den Krieg um 43 Jahre verlängert»
Was dann den Hinweis auf das bekannte Recht betrifft, dass trotz

der Clauselz ohne des lllitverbundenen Consens sei kein Friede zu

schliessen, dennoch der eine Conkoederatus dies thun und damit vom

Biindniss wohl abweichen könne, wenn der andere siue ratione dissen-

tire, so wird doch auch driiben zugegeben 8), dass vor Allem kein

Wort in pactis otiosnm sein solle, und daher Biindnisse in ihren For-

malien, also in ihrem Wortlaut zu halten nan den conditioneu nach-—

zukommen sei; freilich wird hinzugefügt: «nisi iusta causa aliud sue-

sleat». Diese iusta eausa wird aber weiter dahin interpretirt nnd als

vorhanden bezeichnet, wenn der Feind sich accommodiren würde, da

die betrellenden Worte zwar generaL allein nicht anders als rebus sie

stantibus zu verstehen seien; ferner wenn zu befürchten, dass durch

die Beobachtungderselben honestas et pietas verletzt würden; vor Al-

lem endlich, wenn ein christlicher, ehrlicher, sicherer Universallriede,

«) Gegrandete Ablehnung etc. Beilage B. Afiirmativa extr. l. Var-ja ad bell.

trie-. 46.

2) Friedensbestrebungen Ferdinands Il. p. 62-63.

s) Vgl. Gegründete Ablehnung etc. Beilage B. Responsio ad Rationes pro

Negativa.

ad -

llii.



dadurch dem allgemeinen Wesen geholfen, könnte aufgerichtet werden.

Niemals nun hat sich Schweden einem solchen Frieden widersetzt.

Wie vielmehr Gustav Adolf sich mit einem rechtschaffenen Frieden,
der seinen Heligions-und BundesgenossenRuhe und sicherheit brächte,
nicht abgeneigt zeigte, so erklärte Oxenstierna im Namen der evange-
lischen Stände 1), dass sie einen redlichen, durchgehends gleichen, si-

chern und beständig-enFrieden einzugehen von Herzen gewillt wären,
wenn nur coniunctis consiliis und mit Zuthnn aller luteresscuten die

Tractaten vorgenommen und geschlossen werden möchten. Aber freilich

einen solchen «’l’oclimauserischen,einseitigen, eigonniitzigenp Frieden,
wie ihn der Verfasser der Vindiciae secundum Libert. Germ. p. 48

nennt, und wie er auch zu bezeichnen ist, hat schweden niemals ge-

billigt. Wo hat sich da der Kaiser dem ganzen Zweck des von den

Evangelischen unternommenen Krieges accomrnodirt; wie sollte jetzt in

der Fortsetzung desselben unter solchen Umständen eine Verletzung
der honestas und pietas gefunden werden, wenn man sie nicht beim

Anfange desselben annaliml Wie will Kur-Sachsen die iusta causa fiir

seinen Abfall vom schwedischen Biindniss rechtfertigen, wie den dis-

sensus Oxenstiernas als grundlos zurückweisenl
Unsere Brochiire versucht es schliesslich noch mit der Behauptung, die

-Schwedischen seien im Reiche in Verdacht gerathen, sie suchten beim deut-

schen Kriege ihren Privatvortheil und nahmen opublicum Evangelicorum
statuum commodum nur zum scheinbaren und plausibeln prætext». sollen

damit die vagen Geriichte gemeint sein, nach denen Gustav Adolf nach der

deutschen Kaiserlcrone gestrebt hätte, so waren dieselben durchaus nicht

erwiesen. Der Verfasser der Vindiciæ secund. Libert. Germ., der sich,
wie aus der Schrift selbst hervorgeht, in nächster Umgebung Gustavs

während seines Aufenthalts in Deutschland befand, versichert in ernsten

und würdigenWorten, die das Geprägeder Aufrichtigkeit und Wahr-

heit an sich tragen, dass das durchaus nicht die Absicht desselben

gewesen. cseine Königl.MavL Christmildester Gedächtniss betreffent,
hoffe ich nichta, sagt er 2), cdass jemand so grob unverschämbt,so

leichtfertig chu wissen und gewissen sey, und von demselben ausge-

s) schreiben an Kur-sachsen de dato Wonne 22. März 1635.

Sl)P. 46——48.



ben werde, dass sie jemals anders were intentionirt gewesen, als Got-

tes Ehre zu vertheidigen, den Nothleidenden und betrengtcn, wider die

allerseits tiirdringende Feindliehe vergewaltig, und überziehungenzu

succuriren, so gar viel tausent betrübte, und von den Bäbstlichen

llrangsalen beängstigtescelen zu belreyen, denen vertriebenen und ver-

jagten ständen, zu den Ihrigen wider zu verhelchn, der geschwächten,
und unter dem Ostreichischen Joch dazumal agonisjrenten Teutschen

Freyheit zu hulss und rettung zu kommen.

Es haben sich lh. König.Mayt. othmals verlauten lassen, dass

sie Land nnd Leut gnug betten, weren dergleichen zu gewinnen nicht

herausslcommen, und wenn sie ihre Religions und Bundsgenos—
sen entweder durch eine völlige vietori oder rechtschassenen Friede in

ruhigen und sichern stand gesetzt, wolten sie sich wiederumb in ihre

Lande und Erb—Kijnigreiel1ebegeben.))
Er erinnert dann den Icurfiirsten von Sachsen daran, ((was Er

selbst von der Königl. Mayt. als Er deroselhen nach der schlaeht bey
Breitenfeld zu Hall die Kays. Crcn -praesentirte, fiir beseheid bekom-

rnen», überhaupt die deutschen Fürsten, kurkiirstlichen und fürstlichen

Gesandten, ((was der König Ihnen, wann man dergleichen materi, dass

man nemhlichen s, Königl. Mayt die Römische Cron aullsetzen walte,
aan die Bahn gebracht, fiir ein bewegliche, und abschlagige Antwort

daraulk allzeit gegeben », und erzählt endlich als Angenzeuge, wie

Gustav. als in Nürnbergder Rath ihm die kaiserlichen Ornamente und

Kleinodien, die in der Burg verwahrt lagen, zu zeigen sieh erboten,
dies nicht angenommen habe, «damit er nicht angesehen würde, als

wenn er des Kaiserthums begierig wäre, oder auch wegen der erlang-
tcn herrlichen Vietorien, iiber das Römische Reich hierdurch gleichsam
triumphiren wollen-)-

Hat auch der König sieh nicht nur aus reiner Begeisterung
fiir die deutsche Reformation in den Krieg eingelassen, sondern vor

Allem in der politischen Erwägung, die Macht des Kaisers bei

Zeiten schwächen zu müssen, bevor dieselbe, dem kaiserlichen Plane

gemäss, an und auf der Ostsee eine nicht mehr zu hewältigende
Gefahr fijr Schweden geworden,—so dass dieses eben mit unter cedie

Nothleidenden und betrengten»des Verfassers der Vindiciæ zu rechnen

ist, —- so hat er doch
—

jedenfalls die saehe der Evangelischen in



Deutschland nicht blos als Phrase zum Verwand gebraucht. Dies ersehen

wir aus den Forderungen, die er später als die alleinige Basis fiir

etwaige Friedensunterhandlungengegen Georg ven Hessen—Darmstadt zu

Frankfurt aufstellte, während er die sätehsische Vermittelung entschie-

den znriickwies: Baiern sollte die Kurwiirde aufgeben, im Kurfiirstens

cellegium müssten die stimmen wenigstens gleichwerden durch Wie-

derherstellung der Pfälzer Kur, die evangelisch bleiben müsse, wenn

sie auch nicht an Friedrich zuriiekkomme; die hol-mischen und mith-

risehen Exulanten miissten restituirt werden, der Pfalzgraf August das

Neuenburger Land erhalten. Und Helbig1) fiigt nach dieser Aufzählung
versicheer hinzu, nach keiner Seite hin indess habe Gustav die Fur-

derung gestellt, dass er deutscher König werden wollte. Und wenn

selbst der Held, der Alles, Macht und Leben an die gute Sache, an

die deutsche nicht minder als an seine eigene, wagte, nach diesem

hohen Ziele im Geheimen gestrebt hätte, so wäre es noch zu bewei-

sen, dass damit wirklich die salus patriin ihr Ende erreicht haben

wiirde, wie unsere Broehiire betiirchtet, und «man hernach das Be-

reuen neben dem Schaden gehabt hätte», dass nieht vielmehr auf

diese Weise der Iteichs-(:0rpus vielleicht am besten wieder zu seiner

EUnion und lntegritiitp gelangt Wäre. ceGustav Apelph stand durch

sprache und sitte, durch Verständnjss und sympathie, den Deutschen

vielleicht näher, als einst Karl V. Sein Glaube, der ihm die llerzen

der Pretestanten in dem Masse gewann. als Iierdinands katholischer

Eifer dieselben zurückstiess, wiirde ihn nicht auf ähnliche Abwege ge-

fiihrt haben, da er in dieser Hinsicht von den beschränkten Ansichten

seiner Zeitgenossen frei war, und sein thätigerGeist hätte gewiss einen

heilsamen und kräftigenGebrauch von der Kaiserkrone gemacht». 2)
Was nachher Oxenstierna betrifft, so stellte derselbe allerdings zu

Heilbronn wie zu Frankfurt die Vereinbarung wegen der Schweden zu

leistenden satisfactiou als einen der wichtigsten Punkte voran, und

wurde diese Leistung auch von den evangelischen ständen als schuld

der Dankbarkeit im Princip anerkannt. Schon Gustav Adolf hatte auf

eine Entschädigungmit Land hingedeutet, womit er Reichsfiirst würde-

«) Gustav Adolf u. d. Kurfürstenv. sachsen u. Brandenburg.p. 71—72.

I) Becker’s Weltgeschicbte. s. Ausg. 10. Bd. p. 369.
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wie Dänemark wegen Holstein 1), und zur Erreichung einer wirkli-

chen Machtstellungdem Kaiser gegenüber, aus der den deutschen Pro-

testanten fiir ihre Zwecke nicht geringerer Vortheil zu statten kam.
als schweden fiir die seinigen, musste ihm ein fester Besitz auf dem

seliauplatze der Handlungfwohl erforderlich erscheinen. Jetzt rief der

Hinweis auf Pomineru bei dem Kurfiirsten von BrandenburgUeberraschung
und Befremden hervor. Allein fortan liess der Kanzler die satjslactions-

frage in den llintergrnnd treten· Jedenfalls kann man daraus bei den

vorhandenen Gegenbeweiseu nicht folgern, dass schweden allein seines

eigenen Vortheils halber den Krieg fiihrte und dass es die Sache der

Evangelischen nur zum leeren Vorwande genommen. Ganz sicher aber

wurde Johann Georg zu seinem Rücktritt durch derartige patriotische

Beweggründenicht bestimmt. Cs steht dieser Rechtfertigungsvcrsuch
auf ebenso schwachen Fiisscn, als alle vorhergehenden, er giebt eben

so wenig wie diese oin wirkliehes Motiv an, das Jenen zur Aufgabe
des Biindnisses trieb; er ist gleichfalls nur. nachdem die That einmal

geschehen, hinterher herausgekliigelt, umdieselbe zu entsclmldigen. Wenn

es dem Verfasser der Hrochiire sonach nicht gelungen ist, den I(urfiir—

sten von sachsentzu rechtfertigen, selbst nicht unter der Annahme seiner-

seits, das Bündniss sei durch irgend welche Verletzung oder Handlung
von sehwedischer seite verlier zergangem so ist die Kühnheit zu bewun-

dern, mit der er erklärt 3): « Wann auch gleich societas cum sue-

cis noch in esse gewesen, hette doch ihre G. D. mit dem Oberhaupte
Friede schliessen können». Und forscht man nach dem Grunde, so ist

es der gewichtige, dass dcr Friede besser als de’r Krieg sei. Johann

Georg ist auch dadurch von dem Vorwurfe des Vertragsbruches nicht

gereinigt; derselbe bleibt auf ihm ungeschwijcht lasten. Das fiihlt denn

auch der Verfertiger unseres «st(jrenkrieds»,und um wenigstens die

Vertragstreue des Kurfiirstcn nach einer seite hin zu zeigen, flicht

er die Behauptung ein, dass, was der Krone Schweden eigenen Krieg
im Reiche mit dem Hause Oesterreich und adhijrirenden Catholisehen

betreffe, Jener nicht nur vivente Rege Sueciae, sondern auch nach des-

sen Tode, also auch ad superkluitatem sieh als ein treuer Bundesge-
nosse erwiesen habe, bis man zu einem Frieden gelangenmögen, der

«)Helbig a. a« O-
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primogeneae ae principaliori bellantium intentioni gemäss 9). so

weit darunter das gemeinsameauch ollensive Vorgehen Sehwedens und

sachsens nach der Vertreibung des Feindes aus Kur-sachsen selbst,
ja sogar noch nach Gustavs Tode verstanden ist, lässt sieh dasselbe

nicht ableugnen, vielmehr giebt der Verfasser damit nur eine Bestäti-

gung dafür, dass saehsen in der That das Bündniss auch als ein of-

fensives und als ein reales gefasst hat. Er verwielcelt sieh da nur in

einen dankenswerthen Widerspruch, indem er in einem Paragraphen
das Gegentheilvon dem beweist, was er im andern behauptet Mit

welchem Rechte aber gesagt wird, es sei vom Kurfiirsten nach einem

Frieden getraehtet worden, der primogeneae ac principaliori intentionj

des Krieg führenden sehweden gemäss sei, ist nicht zu ersehen, da doch

0xenstierna in einem spätern schreiben an Jenen mit Recht behaupten
konnte, dass der Prager Friedenssehluss seine Prineipalen nichts an-

gehe. Wir kommen überhauptjetzt auf den letztern und die damit zu-

sammenhängendenUnterhandlungen, so weit Schweden dabei interes-

sirt ist.

Nach der bisherigen weitsehweifigenEinleitung nämlich, in der un-

ser Verfasser die Berechtigung Kur-Sachsens zum Abschluss des Pra-

ger separatfriedens, freilich unglücklich,nachzuweisen versucht, erin-

nert er sich auch wieder einmal seines Themas nnd will nun in den

letzten fiinf Paragraphen (i4—18) des ersten Theils endlich zeigen,
wie ungerechtfertigt nach jenem Friedensschluss die Fortsetzung des

Krieges von seiten der sehweden sei, zunächst 14—«16) daraus,
dass von kursäehsischer seite in demselben die Erfüllung aller Forde-

rungen der schweden erreicht-. somit diesen jeder Grund zu weiterer

Kriegfiihrung genommen seis Fi-

§ 44 soll zuvörderst die. Dankbarkeit Kur-saehsens gegen schwe-

den darthnn, wie dasselbe anieht allein in bellc die partes eines treuen

socii, amiej vel adhaerentis fideliter und bestendig praestirt, sondern

auch in pacificatione»;denn eingedenk des consilium: in saneienda pace

principes habebunt quoque rationem eorum, qui eos adiuverunt, habe es

darauf gedrungen, dass die Krone Schweden in der Amnestie mit ein-

begriffen sei, indem, klar ausbedungen worden, «dass wider die As-—

sistenten beider Parteien zu ewigen Zeiten in keinerlei Weise etwas

gedacht, sondern beigelegt sein solle, was sonst eine oder andere
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kriegende Parthei wegen der ihren Gegentheil bei der Kriegsiibung er-

wiesenen Assistenz hätte verwenden mögen-v 1)-
§ 13 fügt dann noch hinzu. dass eine besondere kaiserliche.Re-

solution der Krone schweden ausdrücklich versichert habe, sie sei in

obigem Passus mit enthalten, wie auch in dem. in welchem der Kaiser

den auswärtigen Potentaten «gute Einigkeit und vertrauliches Verneh-

men zu erhalten-) verspricht, auch iden Ihrigen reciprocirtes sicheres

Hin— nnd Herr-eisen, und nngehinderte freie commereia zu gestatten-) 2).
schliesslich werden die 40 Punkte angeführt,welche der Kurfiirst als

Kaiserljcher Commissar 0xenstierna durch den Herzog von Mecklenbnrg
zu einem besondern Friedens-Vergleich habe zugehen lassen — die

Entgegnung auf die schönebeekschen Vorschläge Damit sei der Krone

schweden sowohl betreffs ihrer Assistenz als auch ihres eignen Krie-

ges in allen stiicken genugsam secnrität angeboten und ihr auch nichts

denegirt worden, ecso zu ihrer Ruhe und deren stabilir: und Erhaltung
auch ihrer KöniglichenBxistimation und Hoheit gereichen könnte».

Nun, durch den Frager Frieden war schweden diese glänzende

Stellung jedenfalls nichtbereitet. Dass es seine KöniglicheExistimation

und Hoheit im höchsten Grade verletzt erachtete, wenn es als die

Hauptmacht der kriegfiihrenden Gegenpartei des Kaisers nicht zu den

Verhandlungen hinzugezogen wurde, ist ihm nicht zu verargen; ebenso

wenig, dass es den Frieden verwerf, der ihmoctroyirt, 2u dessen nn-

bedingter Anerkennung es aufgefordertwurde, während die Theilnahme

am Genusse der geringen, auswärtigenMächten gemachten Zugeständ-
nisse ihm nicht einmal namentlich zugesprochen, überhauptsein Name

nur da genannt war, wo sich sein dankbarer Bundesgenosse Kur-sachsen

verpflichtete, mit den Kaiserlichen vereint die früher geleistete Hilfe

und bereitwillig gehrachte Rettung mit bewaffnetem Angrilk zu vergel-
ten. Konnte es seine Securität und Ruhe gesichert glauben, wenn es

erkennen musste, dass der wesentliche Zweck dieses Friedens kein an-

derer war, als den Erzfeind Schweden mit vereinten Kräften aus

Deutschland zu jagen, und dass, wenn dies gelungen, fiir die schwe-

«) vgl. Frager Friedens-Instrument: § ln diesen Friedensschlnss sollen auch

mit eingeschlossen sein etc.

2) § Die Röm· Kass. May-L wollen etc-



dische Krone selbst Alles zu fürchten war! Nach diesem Friedensschluss,
durch den unter dem Beistande derjenigen, deren Existenz es ge-
rettet hatte, die eigne aul’s Höchste bedroht war, musste schweden mit

allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln den Krieg fortsetzen. Wie un—

dankbar er gehandelt, das sah Johann Georg auch ein, als er vom Kaiser

die Brlaubniss einholte, wenigstens zu versuchen, bevor er zum direc-

ten Angritf verginge, ob nicht Oxenstjerna auf gijtliehem Wege, durch

einen besonderen Vergleich zum Verlassen Deutschlands zu bewegen sein

möchte. Aus den angekniiplten Verhandlungen gingen denn dessen schö-

ncbecksche Vorschläge, die darauf gemachten Gegenpropositionen des

Kurliirsten herver. Und wenn die letztern auch im Wesentlichen von

den Forderungen 0xenstiernas nicht abwichen 1), so geschah doch das

Unerhörte, —- welel1’ Zeugniss von der Aufrichtigkeit eines gütlichenVer-

suchst — dass Johann Georg mitten nährend der Unterhandlungen sich

mit seinem ganzen Heere in einer Stärke von 27000 Mann gegen die

sehweden in Bewegung setzte. Während dadurch Bauer genöthigtwurde,

bis nach Mecklenburg Zu weichen, warf das kaiserliche Heer unter

Marazini, von schlesien aus an der Oder vorriickeud, die Schweden auf

dieser Seite bis anl· Wollin zurück. Angesichts dessen soll es ungerecht

genannt werden. dass die schweden sich nicht schimpflich aus Deutsch-

land herausjagen liessen, sondern unter Benutzung aller Hilfsquellendas

sverlorenc Terrain wieder zu erobern suchten! Eine objective Beurthei—

lung muss die schwedischen Walten in Deutschland gerade nach deni

Prager Frieden völlig gerechtfertigt erscheinen lassen.

Ilören wir indess noch die letzten Gegenbehauptungenunsrer Bro-

ehiire.

ln § 16 bemüht sich der Verfasser, jedenfalls unter dem niederdriik-

kenden chiihleder aus dem vorher Angedeutetenersichtlichen Undankbar-

keit Kur-Sachsens, einen neuen Beweis von der dankbaren Gesinnung
desselben zu liefern. ((Ungeacht man wederex pacto noch iure ullo

zu einiger Recompens verobligirt gewesen« habe C. D. eine Summe

von 25 Tonnen Geldes geboten. Nun ja, das Factum kann nicht ab-

geleugnet werden, wenn auch einiger Zweifel obwalten muss, ob dasselbe

«) Vgl. Hinter-, Friedensbestrebungen Ferdinauds II. p· 157——59 und

167—69.
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aus reiner Dankbarkeit hervorgegangen, überhauptaufrichtig gemeint ge-
wesen sei, da zur Zeit, wo dieses Anerbieten gemacht wurde, bereits

die Vorbereitungzum Angriif gegen die sehweden in volle-m Gange war.

Ebenso bekannt ist aber auch, dass Oxenstierna die Butschiidignngsfor—

deruug wiederholentlich fiir eine Nebensache erklarte, ijber die man

sich unter Bundes- und Confcssionsgenesscnleicht verständigenwerde 1).
In § «l7 werden dann noch einige Beweise fiir die Richtigkeit der

aufgestellten Thesis beigcbracht, die theils durch das Vorhergehende
sclion widerlegt, theils allgemeine leere Phrasen sind. Um nämlich die

lefiirclstuugSchwedens zu entlcriiften, durch die Bestimmungen des

Frager Friedens, namentlich gegenüberder durch denselben gegründe-
ten Machtstellung 0esterreichs., sei weder Seine securitiit garantirt, noch

die der evangelischen Stände-, werden 7 Sätze eingestellt-
1) Ob solain suspicionem ex polentia Austriaca iam pessessa vcl

quaerenda adhuc sei unter Christen kein Krieg Zu fiihren.

2) ln alieno territorio de alienis possessionibus nulluni datur bel-

lum defensivtun.

Ist liingsten in der H. Göttlichen schrift durch den Propheten
klar genug abgebildet, dass die Rom. Monarchie nicht unterdrücket

werde aufhören

4) Das bonum ist nicht so gross auch nicht so gewiss, so die

schwedischen erlangen mögen, als gross und gewiss das detrimentum.

5) Das in alterius potentiae Austriacae impeditione et attritionc

gesuchte reinedium securitatis kann leicht durch den ungewissen Kriegs-
event contra fallen-

6) Durch solchen Krieg kann dem Tiirken Tliiir und Thor geöff-
net werdcn. .

7) Die Schweden sind doch ebenfalls de protendendis finibus suis

in alienas ditiones ae provincias in Verdacht gehalten worden.

Es ist zu diesen Punkten nichts weiter hinzuzufügen,als etwa die

Angabe, dass als Basis tijr die weitere Ausführungdieser sätze, als

stütze ihrer Beweiskraft gewähltsind ebensowohl «gewisser Politico-

rum Meinungen»als die Träume Nebucadnezars, Beispiele aus der Ge-

schichte, wie auch die Leistungsfähigkeitoder vielmehr Unfähigkeitder

Chemie-

s) Vgl. Hnrter, Friedensbestr. p. 462.
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ln 18 wird dann dem etwaigen Einwande von seiten schwe-

dens, es stände mit Vielen von denjenigen, die durch den jetzigen deut-

schen Krieg angekeindetwürden, sonderlich auch denen, so von der

Amnestie ausgenommen, im Bündniss, könnte daher Ehren und Ge-

wissen halber dieselben nicht verlassen, entgegengehalten:
«1)Es sei eine grosse Unbilligkeit, wenn die Krone schweden auf

der evangelischen Kur-, Fürsten und stände, die dies ihr Bündniss nichts

angehe, Grund und Boden, solche Delension thun wolle;

2) Dass es der Kron schweden nicht wohl anstehe, dem Reich

vorzuschreiben, wie sie ihr Gubernament führen sollen;

Z) Redargnire hierin schweden sein eigen Exempel aus den Jah-

ren 1628 und 29. —

4) Es heissc hier von der Krone schweden anreo hamo piscari, und

wolle ein schade an einem Theil prüvertirt werden mit einem noch

grösscrn andern Theils, indem man Brandenburg verderbe, Magdeburg.
Halberstadt, Braunschweig, Lüneburg, Pommern, Mecklenburg,

Z) sintemal die Restitution derjenigen, so die schwedisehen ein-

gesetzt wissen wollen, nicht bei Kur-Sachsen oder andern evangelischen
ständen stehe, sondern allein bei dem Kaiser, so sei hier keine iusta

causa bei dem Kriege.
Darauf ist nur zu entgegnen, dass wenn der Krieg allerdings aus

evangelischem Gebiete wüthete, dies durch den Beitritt der Fürsten

der betreffenden Länder Zum Prager Frieden, wodurch sie sich offen

als Feinde der schweden erklärten, wie durch sachsens directen An-

grill auf jenem Gebiete veranlasst war. Wie sollen Sachsen und die

andern evangelischen stände dadurch entschuldigt sein, dass es nicht

bei ihnen stand, die Restitutionen zu vollziehen, sondern bei dem Kai-

ser, wenn sie sich im Prager Frieden ausdrücklich mit diesem dahin

geeinigt hatten, dass dieselben überhauptnicht vollzogen werden soll-

ten! Wirklich, dieser Gegengrnnd, der gewissermassen als die Quint-
Essenz des Ganzen den ersten Theil absehliessen soll, zeichnet sich

nicht nur durch Haltlosigkeit vor den übrigennoch aus, sondern auch

durch die niedrige und feige Gesinnung, die sich darin ausspricht.
Wenn dann schweden auch dies als Zweck seiner Hilfsleistungange-

geben hat, die deutsche Libertät gegen die Uebergrille 0esterreichs zu

sichern, so ist es nur eine tendenziöse Entstellung. wenn die Absicht.
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den Kaiser unter Anerkennung der bestehenden Rechte zur Beobach-

tung der Reichssatzungen zu nöthigen,dahin gedeutet wird, schweden

wolle dem Reiche vorschreiben, wie es sein Gubernament liihren solle.

Was endlich den Hinweis auf das schwerlische Beispiel 1628 und 1629

betrilit, auf die Klagen wegen des dem Könige von Polen durch Fer-

dinand Il. geleisteten Beistandes, sc fehlt das tertium comparationis
hier völlig, indem die Ereignisse nach dem Prager Frieden nur ein

neues stadinm des Krieges waren, der eben auch wegen jener Hilfs—

leistung von Schweden gegen den Kaiser unternommen war, während

dieser damals den Polen Unterstützungzu Theil werden liess, ohne

mit schweden im erklärten Kriege sich zu befinden. Wenn der Ver-

fasser hier zur Begründung seines Raisonnements das sprichwcrt an-

zieht: Was du nicht wilt, dass dir die Leute thun sollen, dasselbe

solt du ihnen auch nicht thun, so hat er dasselbe ebenso verkehrt ge-

braucht, wie es noch heut im Parteigetriebe angewendet wird. und

wie es immer gebraucht werden wird, sobald auf der einen seite die

Berechtigung ist, während sie auf der andern fehlt.

Damit ist der erste Theil unserer Brcchiire zu Ende. Dass der Ver-

fasser selbst nicht von der Unwiderleglicltkeitseiner darin aufgestellten
Behauptungen,namentlich der zuletzt ausgesprochenen,iibcrzengt gewesen,
sehen wir ans der Wendung, mit der er zum zweiten Theil übergeht:Und

gesetzet, dass einige iustitia belli auf Schwedjschem Theil zu besehönen, so

sind doch 2) die schwedisehen Proceduren überaus grausam, abscheulich,
unerhört und ganz unchristlich, —- worans zugleich erhellt, dass ihm

dieser Theil seiner Arbeit als der wichtigere erschienen sein mag. Er

giebt zunächst in den crassesten Farben eine ganz genaue schilderung
der Greuelscenen, die von Anfang des Jahres 1636 an von der schwe-

dischen soldatesca begangen sind, und die sich ja im Ganzen nicht

abstreiten lassen, wie sie auch der allgemeinen Verurtheilung zu

jeder Zeit unterliegen. Einigerrnassen wird man dieselben indess ent-

schuldigen, wenn man bedenkt, dass das schwedische Heer damals

Zum grössten Theil ans verwtlderten söldlingenbestand; dass die Kai-

ser-lieben es nie besser gemacht hatten, — wesshalb auch das Eun-

erhört» nicht recht passt, — während die lllannszucht im IIeere Gu-

stav Adolks 80 ausgezeichnet gewesen war; dass endlich die höchste

Erbitterung gegen Kur-sachsen wegen des bewieseneu Undanks ver-
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zeihlich sein dürfte. Auf die Beweisführung,die unsere Brocliüre auf
22 eng gedruckten seiten dafür giebt, dass man diese Greuelthaten
wirklich «grausam, abscheulich und unchristlich» nennen dürfe, brau-

chen wir nicht weiter einzugehen, wenn wir nicht noch auf die euriose

. Methode hinweisen wollen, mit welcher der Verfasser gegenüberder

schwedischen das system einer christlichen Kriegführungaus Ausinrii-’
chen und Ereignisse-n in der Geschichte der Juden, der heidnischen

Römer und Griechen, ja selbst der Inder anfstellt.

Fassen wir nach diesem Allen unser Urtheil über die Brochüre

zusammen, so kann dasselbe nur sehr traurig für sie ausfallen. Schon

die 0ecenomie ist höchst mangelhaft, indem die riesige Einleitung in

gar keinem Verhältniss steht zu der kurzen Berücksichtigung,die das

eigentliche Thema des ersten Theils findet, der zweite dann etwas all-

gemein Anerkanntes, was gar nicht erst zu beweisen nöthig, jedenfalls
etwas im Vergleich mit der allseits bestrittenen ersten Thesis sehr

Unwesentliches in lächerlicher Ausführlichkeit und Breite deducirt. Geht

ferner der Disposition jeder Zusammenhang und alle Logik ab, so dass,
swollten wir nur das Zusammengehörigeauch zusainmenfassen, wir die

einzelnen Nummern durcheinander werfen mussten, so ist die Behand-

lung selbst im höchsten Grade ungenügendund nnzureichend; die Ober-

llächlichkeit derselben tritt neben dem gesuchten scliein der Gelehr-

samkeit nur um so mehr hervor; nirgend ist der Beweis mit Ernst

erschöpfenddurchgeführt,meist das Wesen-der einzelnen Fragen nur

obenhin mit leeren Redensarten berührt, vielfach gar nicht erkannt.

Zu alle dem kommt nun schliesslich noch, dass der grösste Theil der

Arbeit, das nämlich, was wir als die Einleitung zu betrachten haben.

also der versuchte Beweis der Personalität des Bündnisses, die Recht-

fertigung für den Rücktritt sachsens von demselben, theilweis auch

noch die Beleuchtung des Prager Friedens, nichts als Excerpt ist aus

der mehrfach citirtcn Brochüre sGegründeteAblehnung etlicher wider

sden Pragischen Frieden-sehluss movirter dubiorum»; es ist die betref-

fende Behauptung mit einem Theile der weitern Ausführungmeist wört-

lich herübergenommenund aus den zahlreichen Belegstellen sind einzelne

beliebig herausgegrilfen Eigenthum des Exccrpenten sind nur die

nichtssagenden Nummern 47 und 18 des ersten Theils-, die den ei-

gentlichen Beweis enthalten sollen, und der überüüssigezweite Theil.
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Unser Urtheil ijher die Behauptungendes sachlichen Theils tritlt daher

auch die «GegriindeteAblehnung-U wie überhaupt alle gleichzeitigen
sächsischen Vertheidigungen. Als critisehe Quelle, die uns den Rechts-

standpunkt der situation zur Zeit des Ahschlusses des Prager Friedens

und nach demselben klar vor Augen filhrte, hat also der «schwedi-

sehe Stören Friede» nicht den geringsten Werth, se grosses Gewicht

man auch ihrer Zeit der Brochiire beimessen mochte-

Der Verfasser hat sich auf dem Titelblatt, vielleicht mit witze1n—

der Antithese gegenüber dem «störenfried» pseudenym als Innocen-

tius Ehrenfried von Creutzherg bezeichnet Jedenfalls ist Jtichers An—

nah-ne nicht richtig, der unter dem lnnecentius Ehrenfried ven"Creutz-

berg den kaiserlichen Rath und kurmainzischen Geh. Rath Petrus

Ostermann vermuthet, der allerdings um jene Zeit auch lebte und

Mehreres edirte; denn es geht aus der Broehiire deutlich hervor,

dass der Verfertiger ein Evangelischer gewesen. Es ist sicher eine

der vielen sächsischen Creaturen, welche die Aufgabe zu überneh-

men hatten den Kurfiirsten von den ihm gemachten Vorwiirfen

weiss zu waschen. Auf den sächsischen Ursprung deutet denn

auch der Zusatz wen Creutzherg»,worunter wir wohl das ehemalige
Kloster an der ehern Werra im Obersiichsischen Kreise zu verstehen

haben.

Durch unsere critisehe Untersuchung aber ist die Realitäit des zwi-

schen Schweden und Sachsen 1631 geschlossenenBündnisses, so wie in

Folge dessen der Vertragshruch Johann Geergs constatirt, den dieser durch

den Ahschlnss des Prager Friedens beging. Und indem wir unsere Be-

weisführungan eine wiederholt genannte gleichzeitige Brechiire iiher

diesen Punkt anlehnten, unter Berücksichtigungder anderen hervorra-

genden stiiekc der ans dem sächsischen Lager damals ausgegange-
nen Vertheidigung, haben wir zugleich das Urtheil iiher diese gefällt
nnd erkannt, wie vergeblich die Bemühungenseiner Partei waren, die

Schmach vom Kurfiirsten ahzuwälzen, mit der er sieh bedeckt durch

einen Act, verderblich, nicht minder wie für Schweden, fiir das deut-

sche Reich und den Pretestantismus.
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